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 Veröffentlicht am 12.02.1958

Norm

StPO §258 Abs2 A

Rechtssatz

Der Grundsatz in dubio pro reo rechtfertigt die Annahme eines atypischen Verlaufes der Ereignisse nicht schon dann,

wenn ein solcher nach dem derzeitigen Stande der Erkenntnisse nicht ausgeschlossen werden kann, sondern nur dann

und erst dann, wenn hinlänglich Gründe vorhanden sind, welche für einen atypischen Verlauf der Ereignisse sprechen.
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